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Die vorliegende Arbeitssicherheitsinformation (ASI) konzentriert sich auf wesentliche  
Punkte einzelner Vorschriften und Regeln. Sie nennt aus diesem Grund nicht alle im Ein-
zelnen erforderlichen Maßnahmen. Seit Erscheinen dieser ASI können sich der Stand der 
Technik und Rechtsgrundlagen geändert haben.

Die ASI wurde sorgfältig erstellt. Dies befreit jedoch nicht von der Pflicht und Verantwor-
tung, die Angaben auf Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit zu überprüfen.

In dieser ASI wurde auf geschlechterneutrale Sprache geachtet. In Ausnahmefällen bezie-
hen sich die Personenbezeichnungen gleichermaßen auf Frauen und Männer, auch wenn 
dies in der Schreibweise nicht zum Ausdruck kommt.
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1. Einleitung 

Seit August 1996 besteht für alle Arbeit-
geber und Arbeitgeberinnen die Verpflich-
tung, Gefährdungsbeurteilungen durchzu-
führen. Grundsätzlich müssen im Rahmen 
der allgemeinen Gefährdungsbeurteilung 
auch psychische Belastungen erfasst, die 
zu treffenden Maßnahmen festgelegt und 
entsprechend gesteuert werden. Die Hand-
lungshilfen der BGN aus der ASI 10-Reihe 
bieten Ihnen hierzu schon praktische, bran-
chenbezogene Ansätze an.

Sind psychische Belastungen aber noch 
nicht oder nicht ausreichend in der Gefähr-
dungsbeurteilung berücksichtigt, wird dazu 
eine spezielle Beurteilung notwendig sein. 

Im Folgenden finden Sie praktische Tipps 
und Hilfen zur angemessenen Beurteilung 
psychischer Belastungen.

Die gefundenen Belastungen und die fest- 
gelegten Maßnahmen sollten dann auch 
wieder in die zentrale Dokumentation der 
(Gesamt-) Gefährdungsbeurteilung über-
nommen werden, so dass dann eine zen- 
trale, abgestimmte Steuerung und Durch-
führung von Maßnahmen (z. B. Arbeits-
platz- und Arbeitsablaufgestaltung, Quali-
fizierung, Unterweisung, Informationen an 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) ermög-
licht wird.

§ 5 (1) des Arbeitsschutzgesetzes (Arb-
SchG) fordert, dass durch „eine Beurtei-
lung der für die Beschäftigten mit ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdungen“ zu
ermitteln ist, welche Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes erforderlich sind. Die 
Änderung des ArbSchG vom 19.10.2013 
hat der Gesetzgeber u. a. dazu genutzt, 
klarzustellen, dass auch „psychische 
Belastungen bei der Arbeit“ im Rahmen 
der Gefährdungsbeurteilung berücksich-
tigt werden müssen (§ 5 (3) Nr. 6 Arb-
SchG).
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Was genau versteht man nun unter psychi-
schen Belastungen? 
Psychische Belastungen sind die Gesamt-
heit aller erfassbaren Einflüsse, die von au-
ßen auf einen Menschen zukommen und 
seine Psyche, das heißt Wahrnehmung, 
Denken, Fühlen und Verhalten, beeinflussen 
(DIN EN ISO 10075-1). 

Diese Belastungen werden in fünf Merk-
malsbereiche eingeteilt. Belastungen kön-
nen sich demnach ergeben durch:  

•	 die Arbeitsaufgabe (z. B. einseitige Ar-
beiten, Überforderung, Unterforderung, 
emotionale Beanspruchung),

•	 die Arbeitsorganisation (z. B. Arbeits-
abläufe, Arbeitszeit, Kommunikation),

•	 die sozialen Beziehungen (z. B. Zusam-
menarbeit mit Kolleginnen und Kolle-
gen und Führungskräften),

•	 die Arbeitsumgebung (z. B. Hitze, Kälte, 
störende Geräusche, Arbeitsmittel) 

•	 oder neue Arbeitsformen (z. B. flexible 
Arbeitszeiten, ständige Erreichbarkeit, 
zeitlich befristete Verträge).

Der Begriff „Belastung“ ist dabei nicht nega-
tiv, sondern neutral zu verstehen. Eine aus-
führliche Auflistung der Merkmalsbereiche 
und möglicher Ausprägungen finden Sie in 
Kapitel 4. 

Alle Belastungen wirken sich auf den Men-
schen aus. Maßnahmen zur Arbeitsgestal-
tung sind immer dann notwendig, wenn sich 
durch die Belastungen Gefährdungen für 
die Gesundheit der Beschäftigten ergeben. 
Aufgrund der Veränderungen in der Arbeits-
welt besteht weitgehend Konsens, dass psy-
chische Einflussfaktoren zunehmen, z. B. 
durch die fortlaufende Beschleunigung von 
Fertigungs-, Dienstleistungs- und Kommuni-
kationsprozessen.

Psychische Einflussfaktoren, die nicht den 
menschlichen Leistungsvoraussetzungen 
entsprechen, können negative Folgen nach 
sich ziehen. Handlungsbedarf besteht im-
mer dann, wenn sich aus den psychischen 
Belastungen für die Beschäftigten Gesund-
heitsgefahren ergeben. Dabei geht es aber 
immer um die Beurteilung von Arbeitsbedin-
gungen, nicht um die Beurteilung von Men-
schen! (siehe auch www.gda-psyche.de)

Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
bietet auch immer die Chance, Dinge im Be-
trieb zu verbessern und Entwicklungspoten-
ziale zu entdecken. Grund genug, entschlos-
sen auch psychische Belastungen in den 
Fokus der Arbeitsgestaltung zu rücken. 
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Die Gefährdungsbeurteilung als zentrales 
Instrument

Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale 
Instrument im Arbeitsschutz. Im Vergleich 
zu anderen Gefährdungen wie z. B. mecha-
nischen, chemischen oder biologischen Ge-
fährdungen gibt es bei den psychischen 
Gefährdungen keine verbindlichen Grenz-
werte, die deutlich machen, wann negative 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Be-
schäftigten entstehen. Die Führungskräfte 
müssen selbst beurteilen, welche Belastun-
gen zu einer Beeinträchtigung der Gesund-
heit der Beschäftigten führen könnten. 

Die Ermittlung und Beurteilung der Arbeits-
bedingungen sollte aber immer zusammen 
mit den Beschäftigten erfolgen, da diese ih-
ren Arbeitsplatz und dessen Herausforde-
rungen am besten kennen und meist auch 
gute Ideen haben, wie Arbeitsabläufe ver-
bessert, Probleme beseitigt und damit auch 
Belastungen reduziert werden können. Dies 
gilt in ganz besonderem Maße für die Beur-
teilung der psychischen Belastungen.

Nach Abschluss der Beurteilung werden 
Maßnahmen festgelegt, umgesetzt und de-
ren Wirksamkeit überprüft. Die Dokumen-
tation der umgesetzten Maßnahmen dient 
auch zur Vorlage bei Prüfungen durch die 
zuständigen Behörden. 

Damit die Beurteilung psychischer Belas-
tungen zum Erfolg führt, ist eine gute und 
sorgsame Planung des Vorgehens wichtig. 
Auch dürfen die Aspekte des Datenschutzes 
und die Mitbestimmungsrechte der Be-
schäftigten nicht übersehen werden. In der 
vorliegenden Arbeitssicherheitsinformation 
werden daher die folgenden Fragen beant-
wortet:

•	 Was sollte im Vorfeld der Beurteilung 
psychischer Belastungen beachtet 
werden?

•	 Wie geht man bei der Ermittlung und 
Beurteilung der Belastungen vor? 

•	 Welche Maßnahmen sind möglich und 
sinnvoll?
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2. Was sollte im Vorfeld der Beurteilung beachtet werden?

Tipp: 
Folgendes sollte gegenüber den Beschäftigten unbedingt deutlich gemacht 
werden: 

•	 Bei der Beurteilung psychischer Belastungen handelt es sich um eine gesetzliche 
Vorgabe.

•	 Die Teilnahme an Befragungen seitens der Beschäftigten ist freiwillig.

•	 Ziel der Gefährungsbeurteilung ist die Verringerung von Belastungen durch die Ar-
beit. Es werden Tätigkeiten und Arbeitsplätze beurteilt und nicht die Personen.

Wer soll bei der Beurteilung beteiligt sein? 
Die Unternehmensleitung ist für die Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung ver-
antwortlich, dies gilt natürlich erst recht in 
Kleinbetrieben, wo es keine ausdifferenzier-
te Arbeitsschutzorganisation gibt. Bei der 
Organisation und Durchführung der Beur-
teilung sollten aber unbedingt einzelne Be-
schäftigte und Führungskräfte aus verschie-
denen Arbeitsbereichen eingebunden und 
beteiligt werden. Es empfiehlt sich, in Be-
trieben ohne Personalvertretung (Betriebs-
rat) solche Beschäftigte hinzuzuziehen, die 
bei den Kollegen ein hohes Ansehen genie-
ßen. Die Teilnahme sollte jedoch immer frei-
willig sein. In Betrieben mit Personalvertre-
tung ist diese zu beteiligen. Unterstützung 
können Sie auch von Ihrer Fachkraft für Ar-
beitssicherheit, Ihrer Betriebsärztin/Ihrem 
Betriebsarzt bzw. von einem arbeitsmedizi-
nischen und sicherheitstechnischen Dienst-
leister erhalten. 
 

Klarstellen welchen Zweck die Beurteilung 
hat!
Es muss von Beginn an deutlich und glaub-
haft gemacht werden, dass die Beurteilung 
nur zur Ermittlung möglicher Gefährdungen 
und Belastungen, nicht aber zur Verhaltens- 
oder Leistungskontrolle dienen wird. 

Welche Informationen benötigen die Be-
schäftigten und Führungskräfte? 
Wie müssen diese übermittelt werden? 
Im Vorfeld der Analyse müssen die Beschäf-
tigten über die Gefährdungsbeurteilung, die 
Hintergründe und das Vorgehen informiert 
werden. Das kann auf unterschiedliche Wei-
se geschehen z. B. im Rahmen einer Mit-
arbeiterbesprechung, über Aushänge oder 
auch als persönliches Schreiben an die Be-
schäftigten. In der Information sollte erklärt 
werden, warum eine Gefährdungsbeurtei-
lung wichtig ist und wie die Ermittlung der 
Belastungen im Betrieb umgesetzt werden 
soll. Weiter sollte das Ziel der Gefährdungs-
beurteilung - die Reduzierung von Belastun-
gen und die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen - dargestellt werden.

Vor allem der Umgang mit den im Rahmen 
der Beurteilung erhobenen Daten ist für vie-
le Beschäftigte ein sensibler Aspekt, der an-
gesprochen werden muss. Wer ermittelt und 
befragt im Unternehmen? Wie werden die 
Inhalte dokumentiert und wer kann diese 
Daten danach einsehen? Die Information 
und der Umgang mit den Daten haben einen 
direkten Einfluss auf die Bereitschaft der 
Einzelnen, sich aktiv einzubringen. Ziel 
muss es sein, transparent und für alle nach-
vollziehbar zu informieren.
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3. Auswahl einer geeigneten Methode 

Für die Beurteilung psychischer Belastun-
gen gibt es inzwischen viele verschiedene 
Instrumente. Jeder Betrieb kann für sich 
selbst entscheiden, wie er bei der Ermitt-
lung und Beurteilung der psychischen Be-
lastungen vorgehen möchte. 

Kleinbetrieben des Gastgewerbes und des 
Nahrungsmittelhandwerks empfehlen wir 
zwei Instrumente, die aus unserer Sicht ef-
fektiv und einfach genutzt werden können, 
die gleichzeitig auch die spezifischen As-
pekte der Branchen unserer Mitgliedsbetrie-
be berücksichtigen: 

•	 Die branchenspezifischen BGN-Beurtei-
lungshilfen oder

•	 die BGN-Ideen-Treffen.

3.1 Die BGN-Beurteilungshilfen 
Die BGN-Beurteilungshilfen sind ein Instru-
ment, um mit Hilfe von Beobachtung und 
Befragung der Beschäftigten Belastungen 
bzw. Handlungsbedarfe zu erkennen. Die-
se Methode nennt man „Beobachtungsin-
terview“.

Beurteilungshilfen wurden für die vier größ-
ten Branchen der BGN entwickelt: 

•	 für das Gastgewerbe, 

•	 für das Backgewerbe, 

•	 für die Fleischwirtschaft sowie

•	 für die Nahrungsmittel- bzw. Getränke-
industrie. 

Die Beurteilungshilfen liegen als Papierver-
sion bzw. als beschreibbares PDF-Dokument 
vor. Sie können im Medienshop der BGN 
bestellt bzw. auf der Internetseite www.bgn.
de, Shortlink 1520 heruntergeladen werden. 

Für jede der vier Branchen wurden die we-
sentlichen Belastungen zusammengefasst. 
Es können weitere z. B. betriebsspezifische 
Merkmale ergänzt werden. 

Jede branchenspezifische Beurteilungshil-
fe wurde nochmals in unterschiedliche Ar-
beitsbereiche unterteilt, ergänzende Ar-
beitsbereiche können selbst eingefügt 
werden.

Abb. 1: Die vier BGN-Beurteilungshilfen Psychische Gefährdungen im Betrieb
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Beispiel:

Eine Fleischerei bietet neben Produktion 
und Verkauf einen Partyservice an. Die-
ser beinhaltet ergänzend zur Herstellung 
der Lebensmittel bzw. deren Lieferung 
auch den Aufbau und Service bei Fest-
lichkeiten jeglicher Art. In der BGN-Be-
urteilungshilfe für die Fleischwirtschaft 
wurden nur die Arbeitsbereiche „Produk-
tion“ und „Verkauf“ berücksichtigt. Da-
her muss der Arbeitsbereich „Partyser-
vice“ ergänzt werden. Für diesen Bereich 
sollten alle wesentlichen Merkmalsbe-
reiche ausgewählt und beurteilt werden 
(s. Kapitel 4).

3.1.1 Vorbereitung
Es empfiehlt sich, den Betrieb in einzelne
Betrachtungseinheiten aufzuteilen und die-
se nacheinander mit Hilfe der BGN-Beur-
teilungshilfe zu beurteilen. Für jede Be-
trachtungseinheit sollte ein eigener Bogen 
verwendet werden. Es muss nicht jeder Ar-
beitsplatz einzeln beurteilt werden. Arbeits-
plätze mit gleichen Belastungen können 
zusammengefasst beurteilt werden. Die Auf-
teilung in Betrachtungseinheiten benötig-
ten Sie auch schon zur Erstellung der allge-
meinen Gefährdungsbeurteilung und diese 
kann natürlich wieder genutzt werden. Hin-
weise zur Festlegung von Betrachtungsein-
heiten sind in der ASI 10.0 dargestellt. 

3.1.2 Durchführung
Bei der Anwendung der BGN-Beurteilungs-
hilfe handelt es sich um ein sog. Beobach-
tungsinterview, bei dem

•	 ein oder mehrere, möglichst neutrale 
Beobachter /Beobachterinnen,

Beispiel: 
Festlegen von Betrachtungseinheiten mit 
vergleichbaren bzw. unterschiedlichen 
Bedingungen. 

Eine Bäckerei hat mehrere Filialen. Filiale 
A liegt in der Nähe des Bahnhofes. Der 
Kundenandrang ist kontinuierlich hoch. 
Die Öffnungszeiten sind deulich länger 
als in den anderen Filialen. Außerdem 
gibt es häufiger angetrunkene Kund-
schaft. Filiale B liegt in der Nähe einer 
Schule. Hier gibt es häufig Stoßzeiten 
in den Pausen. Der Betrieb entscheidet 
sich aufgrund der Standortunterschiede, 
getrennte Ermittlungen durchzuführen. 

•	 die Beschäftigten und Führungskräfte 
an ihrem Arbeitsplatz beobachten und 
befragen.

•	 die Arbeitssituation wird aufgrund der 
Beobachtungen und Informationen aus 
den Gesprächen mit Beschäftigten und 
Führungskräften eingeschätzt und an-
hand der Merkmale in der BGN-Beurtei-
lungshilfe bewertet.

Jedes Merkmal bzw. jede Aussage wird auf 
einer 4-stufigen Skala von „trifft völlig zu“ 
bis „trifft nicht zu“ eingestuft. Die vier Stu-
fen der Antwortskala sind farblich („grün“ 
und „rot“) gestaltet. Somit ist sofort erkenn-
bar, ob Handlungsbedarf besteht. Die fest-
gelegten Maßnahmen, die Zeitplanung, Wir-
kungskontrolle und Verantwortlichen für 
einzelne Maßnahmen können direkt in die 
Beurteilungshilfe eingetragen werden.
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Abb. 2: Die BGN-Beurteilungshilfen sind in die jeweiligen Arbeitsbereiche der jeweiligen Branche 
unterteilt.

Es müssen nicht alle Beschäftigten eines 
Bereichs befragt werden. Es sollte versucht 
werden, eine möglichst repräsentative Ein-
schätzung zu erhalten. Der Umgang mit der 
BGN-Beurteilungshilfe sollte vor der „flä-
chendeckenden“ Anwendung im Betrieb zu-
nächst beispielhaft ausprobiert werden, um 
einen Eindruck von der Handhabung zu er-
halten. 

Praktische Durchführung: Die Beurteilen-
den beobachten die einzelnen Tätigkeiten 
und versuchen, sich dadurch einen mög-
lichst realistischen Eindruck von der Arbeit 
zu verschaffen. Aussagen, die ohne Antwor-
ten der Beschäftigten beurteilt werden kön-
nen, werden direkt in der Beurteilungshilfe 
bewertet.

Bei Unklarheiten bzw. bei Aussagen, die 
nicht ohne die Einschätzung der Beschäf-
tigten beurteilt werden können, werden die-

se dazu befragt. Es wird festgelegt, wie vie-
le Beschäftigte befragt werden müssen, um 
die Aussage in der Beurteilungshilfe sicher 
einschätzen zu können.

Bevor Fragen an einzelne Beschäftigte ge-
stellt werden, sollte ihnen nochmals kurz 
der Sinn und Hintergrund der Befragung er-
klärt werden. Außerdem sollte deutlich ge-
macht werden, dass die Befragung freiwillig 
ist und die Angaben nicht personenbezogen 
ausgewertet werden.

Die Aussagen aus der Beurteilungshilfe soll-
ten nicht in den dort vorgegebenen Formu-
lierungen vorgelesen, sondern besser mit 
eigenen Worten formuliert werden. Wichtig  
ist, dass die Befragten die Inhalte bzw. die 
Bedeutung der Fragen verstehen.
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Beispiel:

Statt „Für die jeweiligen Arbeitsaufga-
ben werden immer nur dafür geeigne-
te und qualifizierte Beschäftigte einge-
setzt“ könnte man fragen: „Fühlen Sie 
sich sicher, wenn Sie diese Tätigkeit aus-
führen? Sind Sie für die Tätigkeit ausrei-
chend geschult worden? Welche zusätz-
lichen Schulungen sind aus Ihrer Sicht 
wichtig, um die Tätigkeit gut und sicher 
durchführen zu können? Was benötigen 
Sie, um in Ihrer Tätigkeit sicherer zu wer-
den?“ 

Bei der Befragung können gleichzeitig Lö-
sungsvorschläge der Beschäftigten festge-
halten werden. Dabei sollte gegenüber den 
Beschäftigten deutlich gemacht werden, 
dass es sich um Vorschläge handelt. 

Die Beobachtung findet zweckmäßiger Wei-
se vor Ort statt. Wenn es aber am Arbeits-
platz selbst zu laut ist oder die Befragung 
durch Gäste und Kundschaft gestört wird, 
sollte das zugehörige Gespräch in einem 
geeigneten Raum oder einem ruhigen Platz 
abseits des Arbeitsplatzes ohne Hektik 
durchgeführt werden.

Die Ergebnisse aus der Beobachtung und 
Befragung sollten im Anschluss besprochen 
und eine Beurteilung anhand der 4-stufigen 
Skala in der BGN-Beurteilungshilfe getroffen 
werden. Anhand der Beurteilungsergebnis-
se wird deutlich, wo Handlungsbedarf be-
steht bzw. wo Maßnahmen festgelegt und 
umgesetzt werden müssen. Bei Bewertun-
gen im rot markierten Bereich sollten in je-
dem Fall Maßnahmen gesucht werden, um 
die Belastungen zu reduzieren.

Die Beurteilung von Arbeitsbelastungen und 
die daraus resultierende Entscheidung, ob 
Handlungsbedarf besteht oder nicht, kann 
durch folgende Fragen geleitet werden: 

•	 Wie stark sind die einzelnen Belastun-
gen? 

•	 Wie häufig treten die Belastungen auf?

•	 Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass gesundheitliche Folgen entste-
hen? 

•	 Welche Belastungen beeinflussen die 
Gesundheit am stärksten und sollten 
möglichst bald reduziert werden? 
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Beispiele: Beurteilung von Ergebnissen

Bei der Befragung von Beschäftigten ei-
ner Bäckereifiliale nennen einige Be-
schäftigte den Lärm im Verkaufsbereich 
als große Belastung. Es wird berichtet, 
dass sie aufgrund der ständig laufenden 
Backöfen und Kühleinrichtungen oft ge-
stresst und auch unkonzentriert seien. 
Die Kundschaft könne manchmal nicht 
richtig verstanden werden, was zusätzli-
che Konzentration erfordere. Einige Be-
schäftigte berichten von Kopfschmerzen 
und Abgeschlagenheit aufgrund der 
Lärmbelastung. Die Beschäftigten und 
Führungskräfte beurteilen das Risiko 
für Gesundheitsbeeinträchtigungen als 
hoch (häufiges Auftreten, hohe Wahr-
scheinlichkeit gesundheitlicher Folgen). 
Eine Veränderung ist aus Sicht der Un-
ternehmensleitung nur mittelfristig mög-
lich, soll aber bei der Umbauplanung be-
rücksichtigt werden. 

In einem Hotelbetrieb berichten Be-
schäftigte von Ihren Ängsten, allein in 
den Abend- und Nachtstunden in der Bar 
zu arbeiten. Eine Kollegin wurde von ei-
nem Gast schon massiv belästigt, konn-
te sich aber mithilfe eines Kollegen 
sicher aus der Situation retten. Die Pro-
jektgruppe bzw. die Beschäftigten und 
Führungskräfte beurteilen das Risiko für 
eine Gesundheitsbeeinträchtigung als 
hoch. Zwar tritt ein solches Ereignis eher 
selten auf, die gesundheitlichen Auswir-
kungen dagegen sind sehr hoch. Es be-
steht deutlicher Handlungsbedarf. 

3.1.3 Ableitung und Umsetzung von Maß-
nahmen

Lösungsvorschläge sollten nach dem TOP-
Prinzip festgelegt werden: 

T Technische Maßnahmen vor

O Organisatorische Maßnahmen vor

P  Personenbezogene Maßnahmen

Die ausgewählten Maßnahmen sind sinn-
voll miteinander zu vernetzen, z. B. müssen 
die Beschäftigten über die Wirkungs- und 
Funktionsweisen technischer Maßnahmen 
Bescheid wissen. Unterweisungen diesbe-
züglich sollten sorgfältig geplant werden 
(Organisatorische Maßnahmen). Im Rah-
men der Unterweisung sollte dann das rich-
tige Verhalten vermittelt und eingeübt wer-
den (Personenbezogene Maßnahmen) und 
der Umgang damit ist zu erläutern. Die Ide-
en der Beschäftigten, die während der Be-
obachtung aufgenommen wurden, sollten 
so weit wie sinnvoll und möglich aufgegrif-
fen und auf Umsetzbarkeit geprüft werden. 

Die Maßnahmen werden mit Umsetzungs-
datum, Zuständigkeit und Termin für die 
Wirkungskontrolle im Maßnahmenplan fest-
gehalten (siehe Dokumentation).

Tipp:
Für die Motivation der Beschäftigten ist 
eine möglichst zeitnahe Umsetzung von 
Maßnahmen wichtig. 

Es empfiehlt sich daher, einzelne Maß-
nahmen schnell und für alle sichtbar um-
zusetzen, so dass die Belegschaft erken-
nen kann, dass ihre Ideen aufgegriffen 
wurden und es Veränderungen zum Po-
sitiven gibt. Man spricht hier von sog. 
„Leuchtturm-Maßnahmen“. 
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In Kapitel 4 finden Sie eine Übersicht für 
Lösungsansätze zu verschiedenen Belas-
tungsfaktoren. Lösungen sind immer be-
triebs- und auch situationsspezifisch. Eine 
vollständige Auflistung aller denkbaren Lö-
sungen ist daher nicht möglich. 

3.1.4 Wirksamkeitskontrolle
Bei jeder Maßnahme muss eine Wirksam-
keitskontrolle durchgeführt werden. Dabei 
wird überprüft, ob Maßnahmen auch die be-
absichtigte Wirkung zeigen. Das könnte z. B. 
durch Nachfrage bei den Betroffenen über-
prüft werden.

3.1.5 Dokumentation
Die Dokumentation muss grundsätzlich 
schriftlich erfolgen. Eine gute Dokumenta-
tion kann helfen, den Prozess der Gefähr-
dungsbeurteilung zu steuern. Vor allem ist 
die Dokumentation der Maßnahmen wich-
tig, um deren Umsetzung übersichtlich und 
nachvollziehbar planen, begleiten und auch 
kontrollieren zu können. Die Ergebnisse der 
Beurteilung arbeitsbedingter psychischer 
Belastungen müssen immer dann überprüft 

Manche psychischen Belastungen können 
nicht komplett beseitigt werden. Daher soll-
te es Ziel der Maßnahmen sein, die psychi-
schen Belastungen bei der Arbeit möglichst 
zu reduzieren und die Arbeitssituation zu 
optimieren. 

Beispiel: Festlegung und Umsetzung von 
Maßnahmen

Umgang mit schwierigen Gästen im Gast-
gewerbe

Dieser Aspekt wurde von den Beschäftig-
ten einer Gaststätte als kritisch bewertet. 
Die Maßnahmen zur Reduzierung der 
Belastungen zielen darauf ab, den Ein-
zelnen beim Umgang mit schwierigen 
Gästen mehr Sicherheit zu geben. 

Mögliche Maßnahmen könnten daher 
sein: 

•	 Für vorhersehbare schwierige Situati-
onen gibt es klare Regelungen („Was 
tun, wenn...“). 

•	 Die Beschäftigten haben einen gewis-
sen Handlungsspielraum, um in kri-
tischen Situationen (bei Reklamatio-
nen o. ä.) deeskalierend handeln zu 
können. 

•	 Festlegung von kritischen Verhaltens-
weisen, bei denen die Unterstützung 
durch Kolleginnen und Kollegen oder 
die Führungskraft in Anspruch genom-
men werden kann.

•	 Training kritischer Situationen (s. 
auch Kapitel 4). 

Tipp:
Können einzelne Maßnahmen nicht bzw. 
nur teilweise umgesetzt werden, sollten 
die Beschäftigten darüber informiert 
werden, warum eine Umsetzung nicht 
oder nur eingeschränkt möglich ist. Die 
Beschäftigten können somit erkennen, 
dass ihre Bewertungen und Vorschläge 
aufgegriffen wurden. So werden sie auch 
zukünftig bereit sein, eigene Ideen zur 
Verbesserung einzubringen.  
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Abb. 3: Broschüre „So geht´s mit Ideen-Treffen“

3.2 Die BGN Ideen-Treffen
Ideen-Treffen sind eine Methode zur Durch-
führung regelmäßiger Besprechungen, die 
nach einem festgelegten Muster ablaufen. 
Ziel ist die gemeinsame Suche nach Lösun-
gen für bestehende Schwierigkeiten oder 
Probleme. Die Methode kann auch für die 
Beurteilung psychischer Belastungen sehr 
gut eingesetzt werden (als sog. „Analyse-

workshop“). Ideen-Treffen sind für drei bis 
acht Personen geeignet, neben dem Mode-
rierenden nehmen betroffene Beschäftigte 
daran teil. 

3.2.1 Vorbereitung
Bei der Beurteilung psychischer Belastun-
gen mit Hilfe der Ideen-Treffen wird der Be-
trieb zunächst ebenfalls in geeignete Be-
trachtungseinheiten aufgeteilt (s. Kapitel 
3.1.1). Verschiedene Arbeitsbereiche können 
durch vergleichbare Belastungen gekenn-
zeichnet sein. Darüber hinaus können Ide-
en-Treffen auch zur Lösungssuche bei be-
reichsübergreifenden Problemen genutzt 
werden. 

werden, wenn es Anlässe gibt oder wenn 
sich die Verhältnisse an den Arbeitsplätzen 
ändern. Die BGN stellt übrigens auch the-
menspezifisch vertiefende Informationen 
zur Verfügung (z. B. die ASI 9.02 „Gewalt 
und Extremereignisse“).
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Beispiel:

In einem Restaurant gibt es die Arbeits-
bereiche Küche, Spülküche, Service und 
Reinigung. In der Vergangenheit gab es 
immer wieder Probleme bei der Bestel-
lung und Anlieferung von Waren. Daher 
wurde beschlossen dieser Tätigkeit ein 
eigenes Ideen-Treffen zu widmen. Be-
schäftigte aus verschiedenen Bereichen, 
die bei dieser Tätigkeit eingebunden 
sind, werden bei der Suche nach Lösun-
gen beteiligt.  

3.2.2 Durchführung
Der Betrieb bzw. die Teilnehmenden soll-
ten zuerst anderweitige Erfahrungen mit der 
Durchführung von Ideen-Treffen sammeln, 
bevor sie die Methode gezielt für die Beur-
teilung psychischer Belastungen einsetzen. 

Zu Beginn des Ideen-Treffens werden die 
wesentlichen psychischen Belastungen der 
Beschäftigten gesammelt. Jede Nennung 
sollte dann dem entsprechenden Merk-
malsbereich (Arbeitsinhalt/-aufgabe; Ar-
beitsorganisation, Soziale Beziehungen, 
Arbeitsumgebung, neue Arbeitsformen 
– siehe Kapitel 4) zugeordnet werden. Es 
muss sichergestellt werden, dass alle fünf 
Merkmalsbereiche betrachtet worden sind. 
Dieser Überblick über alle wesentlichen psy-
chischen Belastungen ist die Grundlage für 
das weitere Vorgehen.

Anschließend werden Themen (= Belas-
tungen, Problemfelder) ausgewählt, die im 
Rahmen der Ideen-Treffen als Erstes bear-
beitet werden sollen.

Folgende Fragen können bei der Auswahl 
der Themen helfen: 

•	 Welche der Themen sind für die Be-
schäftigten und den Betrieb besonders 
wichtig? 

•	 Für welche Themen kann schnell eine 
Lösung gefunden werden? 

Durch die Bearbeitung der einzelnen The-
men werden nach und nach für alle rele-
vanten Belastungen Maßnahmen zur Ver-
ringerung oder Beseitigung gesucht und 
schnellstmöglich umgesetzt.

Die Beurteilung psychischer Belastungen 
mit Hilfe der Ideen-Treffen erfolgt nach ei-
nem festgelegten Muster: 

1. Es wird gemeinsam überlegt: Was läuft 
gut? Was sollte verbessert werden?

2. Es wird entschieden, welches Thema 
zunächst bearbeitet werden soll.

3. Für das festgelegte Thema werden Lö-
sungsvorschläge gesammelt. 

4. Maßnahmen werden in einem Maßnah-
menplan festgehalten: Wer macht was 
bis wann?

5. Ab dem zweiten Treffen wird ein wei-
terer Schritt ergänzt. Hier wird bespro-
chen, was sich seit dem letzten Mal ge-
tan hat bzw. was zusätzlich festgelegt 
werden sollte. 

In der Broschüre „DGUV Information 206-
007 - So geht’s mit Ideen-Treffen für Wirt-
schaft, Verwaltung und Handwerk“ finden 
sich weiterführende Informationen zu dieser 
Methode. Außerdem können zwei Erklärfil-
me genutzt werden, die das Vorgehen veran-
schaulichen (www.bgn.de, Shortlink 1520).
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Hinweise für die Ermittlung und Beurteilung psychischer Belastungen mit Hilfe der 
Ideen-Treffen: 

•	 Die Teilnahme an den Ideen-Treffen sollte freiwillig sein. 

•	 Für die Moderation der Ideen-Treffen sollte eine geeignete Person festgelegt wer-
den. 

•	 Am leichtesten redet es sich über Arbeitsabläufe und die Arbeitsorganisation. Ideen 
für die Verbesserung der Zusammenarbeit und der Kommunikation lassen sich  
schnell und meist auch problemlos finden. Daher sollten diese Themen zuerst be- 
sprochen werden. 

•	 Über Probleme mit Kolleginnen und Kollegen wird meist nicht so gerne offen ge-
redet. Durch die Klärung organisatorischer Probleme werden jedoch auch oftmals 
Schwierigkeiten untereinander behoben. 

•	 Kann ein Punkt in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht abschließend besprochen 
werden, wird er beim nächsten Treffen nochmals auf die Tagesordnung gesetzt. 

3.2.3 Ableitung und Umsetzung von Maß-
nahmen
Die Umsetzung der Maßnahmen aus den 
Ideen-Treffen ist Aufgabe der Unterneh-
mensleitung. Die Vorschläge zur Maßnah-
menumsetzung aus Kapitel 3.1.3 gelten hier 
gleichermaßen. 

3.2.4 Wirksamkeitskontrolle
Werden die Ideen-Treffen regelmäßig wie-
derkehrend durchgeführt, dann ist die Wirk-
samkeitskontrolle automatisch in die Abläu-
fe integriert. Die festgelegten Maßnahmen 
werden bei den folgenden Treffen auf ihre 
Umsetzung bzw. auf mögliche Probleme hin 
überprüft und falls erforderlich werden die 
Maßnahmen geändert, ergänzt oder ange-
passt.

3.2.5 Dokumentation
Für die Dokumentation der Maßnahmen eig-
net sich die Vorlage im Anhang der Broschü-
re DGUV Information 206-007 - „So geht’s 
mit Ideen-Treffen für Wirtschaft, Verwaltung 
und Handwerk“.
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4. Vorschläge für Maßnahmen 

1. Merkmalsbereich:  
„Arbeitsinhalt/
Arbeitsaufgabe“

Psychische Belastungen Mögliche Maßnahmen

1.1 Vollständigkeit 
der Aufgabe

Einseitige Tätigkeiten 
z. B. nur vorbereitende, 
ausführende oder nur 
kontrollierende Hand-
lungen

•	 die Eigenverantwortlichkeit stär-
ken,

•	 Mischung von geistig fordern-
den Aufgaben mit Routineauf-
gaben, 

•	 Abstimmung mit vor- und nach-
gelagerten Bereichen

1.2 Handlungsspiel-
raum

Kein Einfluss auf:
•	 Arbeitsinhalt,

•	 Arbeitspensum, 

•	 Arbeitsmethoden 
/- verfahren,

•	 Reihenfolge der Tätig-
keiten

•	 Entscheidungsbefugnisse (zeit-
lich und inhaltlich) erhöhen,

•	 Spielräume und Mitgestaltung 
ermöglichen

1.3 Variabilität (Ab-
wechslungsreichtum)

•	 Wenige, ähnliche Ar-
beitsgegenstände und 
Arbeitsmittel,

•	 häufige Wiederholung 
gleichartiger Handlun-
gen in kurzen Takten

•	 Aufgabenbereiche erweitern,

•	 Aufgabenerweiterung, 

•	 Aufgabenwechsel,

•	 wechselnde Körperhaltungen er-
möglichen

1.4 Information/
Informationsangebot

•	 Zu umfangreich, 

•	 zu gering,

•	 ungünstig dargebo-
ten,

•	 lückenhaft 

•	 Technische und organisatori-
sche Lösungen für die Informati-
onsübermittlung schaffen, 

•	 rechtzeitige Informationen, 

•	 Raum für Diskussionen 

Die folgende Tabelle beinhaltet Beispiele für psychische Belastungen und mögliche Maß-
nahmen zur Reduzierung dieser Belastungen.
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1.5 Verantwortung Unklare Kompetenzen 
und Verantwortlichkeiten

•	 Rollen und Verantwortlichkeiten 
klären,

•	 Qualifikation an die Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten an-
passen

1.6 Qualifikation •	 Tätigkeiten entspre-
chen nicht der Quali-
fikation der Beschäf-
tigten (Über- bzw. 
Unterforderung),

•	 unzureichende Ein-
weisung / Einarbei-
tung in die Tätigkeit

•	 Aufgaben entsprechend der 
Qualifikation zuweisen,

•	 Beschäftigte angemessen schu-
len,

•	 regelmäßige Unterweisungen,

•	 Einarbeitungen gewährleisten 
und begleiten

1.7 Emotionale  
Inanspruchnahme

•	 Erleben emotional 
stark berührender Er-
eignisse,

•	 ständiges Eingehen 
auf die Bedürfnisse 
anderer Menschen,

•	 Bedrohung oder Ge-
walt durch andere Per-
sonen 

•	 Soziale Unterstützung (z. B. 
Fortbildungen, Erfahrungsaus-
tausche),

•	 Mögliche Gewaltsituationen er-
mitteln und technische, orga-
nisatorische Maßnahmen ab-
leiten,

•	 Unterweisung zum richtigen Ver-
halten in Gewaltsituationen,

•	 Betreuungshilfen für Notfallsitu-
ationen zur Verfügung stellen 

2. Merkmalsbereich:  
„Arbeitsorganisation“

Psychische Belastungen Mögliche Maßnahmen

2.1 Arbeitszeit •	 Wechselnde oder lan-
ge Arbeitszeit, 

•	 ungünstig gestaltete 
Schichtarbeit,

•	 häufige Nachtarbeit,

•	 umfangreiche Über-
stunden,

•	 unzureichendes Pau-
senregime,

•	 Arbeit auf Abruf

•	 Überstundenphasen zeitlich be-
grenzen,

•	 Möglichkeiten zum Zeitaus-
gleich schaffen,

•	 Pausen ermöglichen,

•	 transparentes Schichtsystem 
mit Einflussmöglichkeiten für 
die Beschäftigten, 

•	 flexible Arbeitszeitregelungen
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2.2 Arbeitsablauf •	 Zeitdruck/hohe Ar-
beitsintensität,

•	 häufige Störungen/ 
Unterbrechungen,

•	 hohe Taktbindung

•	 Aufgabenverteilung bzw. Not-
wendigkeit von Aufgaben prü-
fen,

•	 inhaltliche und zeitliche Freiräu-
me schaffen (Zeitpuffer),

•	 personelle Unterstützung schaf-
fen,

•	 Störungsursachen ermitteln,

•	 regelmäßige Wartungen,

•	 guter Zustand der Arbeitsmittel,

•	 zuverlässige Zulieferunterneh-
men/Geschäftspartner wählen,

•	 störungsfreie Arbeitszeiten ein-
richten

2.3 Kommunikation/ 
Kooperation

•	 Isolierter Einzelar-
beitsplatz,

•	 keine oder geringe  
Möglichkeit der Unter-
stützung durch Kolle-
ginnen/Kollegen und 
Führungskräfte,

•	 keine klar definierten 
Verantwortungsbe-
reiche

•	 Einzelarbeit vermeiden, Notfall-
meldungen ermöglichen,

•	 Kommunikationsregeln und 
Strukturen schaffen,

•	 Austausch und Besprechungen 
ermöglichen,

•	 technische Voraussetzungen für 
Kommunikation schaffen,

•	 Verantwortlichkeiten klar formu-
lieren

3. Merkmalsbereich:  
„Soziale Beziehungen“

Psychische Belastungen Mögliche Maßnahmen

3.1 Führungskräfte •	 Keine Qualifizierung 
der Führungskräfte, 

•	 fehlendes Feedback, 

•	 fehlende Anerken-
nung für erbrachte 
Leistungen,

•	 fehlende Führung,

•	 fehlende Unterstüt-
zung im Bedarfsfall 

•	 Gespräche mit Beschäftigten su-
chen,

•	 regelmäßige Mitarbeitergesprä-
che,

•	 Qualifizierung der Führungs-
kräfte,

•	 Zeit für Führungstätigkeiten ein-
planen,

•	 Führungsleitlinien gemeinsam 
entwickeln und kommunizieren
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3.2 Kolleginnen und 
Kollegen

•	 Zu geringe/zu hohe 
Zahl sozialer Kontak-
te,

•	 häufige Streitigkeiten 
und Konflikte,

•	 Art der Konflikte: sozi-
ale Drucksituationen, 

•	 fehlende soziale Un-
terstützung 

•	 Regelmäßige Besprechungen 
bzw. Austauschmöglichkeiten 
schaffen,

•	 erreichbare Ziele festlegen,

•	 Gegenseitige Wertschätzung för-
dern,

•	 Konflikte ansprechen und nach 
gemeinsamen Lösungen su-
chen,

•	 Fehlerkultur entwickeln,

•	 Zusammenarbeit fördern,

•	 Ideen der Beschäftigten berück-
sichtigen,

•	 über Angebote der arbeitsmedi-
zinischen und sozialen Dienste 
informieren

4. Merkmalsbereich:  
„Arbeitsumgebung“

Psychische Belastungen Mögliche Maßnahmen

4.1 Physikalische und 
chemische Faktoren

•	 Lärm,

•	 Beleuchtung,

•	 Gefahrstoffe,

•	 Kälte,

•	 Hitze

•	 Ermitteln von kritischen Werten,

•	 Substitution gesundheitsgefähr-
dender Stoffe prüfen,

•	 technische und organisatori-
sche Lösungen entwickeln,

•	 persönliche Schutzmaßnahmen 
zur Verfügung stellen und Be-
schäftigte bei Auswahl mit ein-
beziehen,

•	 individuelle Beeinträchtigungen 
berücksichtigen, 

•	 Unterweisungen durchführen,

•	 Arbeitszeit und Pausenregelung 
festlegen,

•	 arbeitsmedizinische Vorsorge 
anbieten
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4.2 Physische Faktoren •	 ungünstige ergonomi-
sche Gestaltung,

•	 schwere körperliche 
Arbeit

•	 Ergonomische Hilfen zur Verfü-
gung stellen,

•	 individuell anpassbare Arbeits-
plätze schaffen,

•	 Pausengestaltung beachten,

•	 Tätigkeiten körperlich abwechs-
lungsreich gestalten,

•	 gesundheitsfördernde Maßnah-
men anbieten,

•	 Betriebliches Gesundheitsma-
nagement einführen.  

4.3 Arbeitsplatz- und 
Informationsgestaltung

•	 Ungünstige Arbeits-
räume,

•	 räumliche Enge,

•	 unzureichende Gestal-
tung von Signalen und 
Hinweisen

•	 Technische Regeln für Betriebs-
sicherheit einhalten,

•	 arbeitswissenschaftliche und 
ergonomische Erkenntnisse für 
die Arbeitsplatz- und Informati-
onsgestaltung berücksichtigen. 

4.4 Arbeitsmittel •	 Fehlendes oder un-
geeignetes Werkzeug 
bzw. Arbeitsmittel,

•	 ungünstige Bedienung 
oder Einrichtung von 
Maschinen,

•	 unzureichende Soft-
waregestaltung

•	 Technische Regeln für Arbeits-
stätten einhalten,

•	 geeignete Arbeitsmittel zur Ver-
fügung stellen und pflegen,

•	 ergonomische Arbeitsmittel aus-
wählen,

•	 Beschäftigte bei der Auswahl 
und Entwicklung von Arbeits-
mitteln einbeziehen ggfs. Nach-
schulungen an Geräten und Ma-
schinen anbieten

5. Merkmalsbereich:  
„Neue Arbeitsformen“

Psychische Belastungen Mögliche Maßnahmen

•	 Räumliche Mobilität,

•	 atypische Arbeitsver-
hältnisse,

•	 diskontinuierliche Ar-
beitsverläufe,

•	 zeitliche Flexibilisie-
rung,

•	 reduzierte Abgren-
zung zwischen Arbeit 
und Privatleben

•	 Regelmäßigen Austausch zwi-
schen Beschäftigten ermögli-
chen,

•	 Anbindung an betriebliche 
Strukturen sicherstellen, 

•	 Zeitkorridor für Erreichbarkeit 
begrenzen
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Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV): DGUV Information 206-007 - „So 
geht’s mit Ideen-Treffen für Wirtschaft, Ver-
waltung und Handwerk“, 2022 

DGUV Information 206-026 Psychische Be-
lastung - der Schritt der Risikobeurteilung

Ergonomische Grundlagen bezüglich psy-
chischer Arbeitsbelastung - Teil 1: Allgemei-
ne Aspekte und Konzepte und Begriffe (ISO 
10075-1:2017); Deutsche Fassung Ausgabe 
2018-01
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